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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Rahmen der Schulbauoffensive 2013-2030 (SBO) sollen auf dem Schulgrundstück 

im Wohnring Perlach die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Schulneubau 

geschaffen werden. Hierzu wird der Bebauungsplan Nr. 2158 „Theodor-Heuss-Platz 

6“ aufgestellt. 

 

Das Grundstück ist derzeit bereits durch schulische Nutzungen mit Schulgebäuden, Frei-

flächen und Sportflächen genutzt. Es umfasst die Flurstücke Nr. 1800/23 und 

1800/108 (Gemarkung Perlach), welche sich im Eigentum der Landeshauptstadt Mün-

chen (LHM) befinden. Die Größe des Planungsgebietes beträgt insgesamt circa 2,8 ha. 

 

Bebauungspläne sind selbst artenschutzrechtlich noch nicht verbotsrelevant. Sie müssen 

jedoch gewährleisten, dass artenschutzrechtliche Probleme beim späteren Planvollzug 

bewältigt werden können. Bebauungspläne, die offensichtlich nicht verwirklicht werden 

können, sind nicht erforderlich und damit nichtig (BAYLFU 2020). Im Rahmen der Erstel-

lung des Bebauungsplans ist deshalb zu prüfen, ob dem Vorhaben unüberwindbare 

artenschutzrechtliche Bedenken entgegenstehen. 

 

Das Planungsbüro PAN ist von der LHM beauftragt, die Unterlagen für die Durchführung 

einer entsprechenden speziellen artenschutzrechtlich Prüfung (saP) im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahrens zu erstellen.  

 

 

1.2 Kurzcharakteristik der Vorhabensfläche und ihrer 

Umgebung  

Lage 

Der Vorhabensbereich befindet sich im Münchener Stadtteil Neuperlach innerhalb des 

sog. „Wohnrings Perlach“ (vgl. Abb. 1).  

 

Er wird begrenzt von: 

– dem begleitenden Geh- und Radweg des Theodor-Heuss-Platz in Verlängerung der 

Jakob-Kaiser-Straße im Osten 

– der Lüdersstraße im Süden 

– den Grünflächen des Wohnrings Perlach im Westen und Norden. 
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Abb. 2: Luftbild Vorhabensgebiet 

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 

Das Vorhabensgebiet umfasst das Schulgelände der Grundschule am Theodor-Heuss-

Platz. Zum Gelände zählen: 

– die Schulgebäude im Südteil des Vorhabensgebiets 

– ein Sportplatz im Nordteil des Vorhabensgebiets mit großer Rasenfläche, einem 

Asche-Basketballplatz und einer Asche-Laufbahn 

– die Freiflächen des Schulgeländes mit versiegelten Flächen im Innenhof und im Ein-

gangsbereich der Schule, zwei Rasenflächen im Osten des Geländes sowie mehrere 

kleine Spielplätze 

– ein Parkplatz am Nordende des Grundstücks und die Zugangswege im Osten des 

Vorhabensgebiets 

– die Gehölzbestände am Rand des Vorhabensgebiets mit Feldgehölzen, Hecken und 

Baumreihen (Abb. 3). Am Westrand des Geländes stehen die Gehölze in einem 

hügelig modellierten Grünstreifen.  
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– ein kleiner Tümpel mit Röhricht im Westen des Vorhabensgebiets (Abb. 4) 

– mehrere kleine Rest-/Zwischenflächen mit verschiedenen Gehölzen, Stauden oder 

Trittrasen (Abb. 5). 

 

 

Abb. 3: Baumbestand im Westen der Vorhabensfläche 

Foto: PAN GmbH 

 

Abb. 4: Tümpel mit Röhrichtbestand 

Foto: PAN GmbH 
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Abb. 5: Kleine mit Ziergehölzen bewachsene Zwischenfläche 

Foto: PAN GmbH 

 

1.3 Vorhabenbeschreibung 

Geplant ist der Neubau eines Gebäudes, welches eine Grundschule, ein Schulförder-

zentrum, eine schulvorbereitende Einrichtung, Sporthallen, eine Mensa und eine Ver-

sammlungsstätte auf zwei Geschossen beinhaltet.  

 

Im Norden sollen zwei Allwettersportplätze, ein Rasenspielfeld, eine Laufbahn sowie 

ein Beachvolleyballfeld mit Kugelwurfanlage hergestellt werden.  

 

Im Außenbereich werden Spiel- und Aufenthaltsflächen ergänzt, wobei der Großteil der 

randlich vorhandenen Gehölz- und Grünflächenbestände erhalten werden sollen (MGK 

2022 und Abb. 6). 

 

Ein Entwurf des Bebauungsplans lag bei der Erstellung der vorliegenden Unterlagen 

noch nicht vor.  

 



München, BPlan Nr. 2158 „Theodor-Heuss-Platz 6“  

Artenschutz  Einleitung 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 6 

 

 

Abb. 6: Schulzentrum am Theodor-Heuss-Platz 6 - Außenanlagen EG  

Quelle: MGK 2023a 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/ Wirkprozesse 

Während der Durchführung der Baumaßnahmen könnte es grundsätzlich zu folgenden 

baubedingten Auswirkungen kommen: 

– Tötung oder Verletzung von Vögeln bei den Rodungen bzw. der Baufeldfreima-

chung: Bei der Rodung von Gehölzen während der Vogelbrutzeiten (März - Sep-

tember) könnten Gelege oder noch flugunfähige Vögel verletzt oder getötet werden. 

Das gleiche gilt für die Baufeldfreimachung (Entfernung Sträucher, Abtrag Oberbo-

den etc.). 

– Tötung, Störung und Verletzung von Fledermäusen oder Vögeln beim Abbruch der 

bestehenden Gebäude 

– Schädigung von an das Baufeld angrenzenden Bäumen durch Anfahren, Eingriffe 

in den Wurzelbereich u.ä., wodurch evtl. Quartierpotenzial verloren gehen könnte 

– temporärer Verlust von Lebensräumen durch bauzeitliche Flächenbeanspruchung 

z. B. durch die Baustelleneinrichtungen 

– Störung saP-relevanter Arten durch Emissionen, Baustellenverkehr, Baustellenlärm, 

Staub, Erschütterungen, Lichtreize etc. 

 

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Folgenden anlagebedingten Auswirkungen sind zu prüfen: 

– Verlust von Lebensraumstrukturen (z. B. für Fledermäuse, gebäudebrütende Vogel-

arten) durch den Abriss des Gebäudes 

– Verlust von dauerhaften Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln oder Fleder-

mäusen in Baumhöhlen: Soweit Bäume mit einem Potenzial als Fledermausquartier 

oder Brutplatz für Höhlenbrüter gefällt werden, können dauerhaften Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten verloren gehen 

– Verlust von dauerhaften Fortpflanzungs-, Ruhe- und Nahrungsstätten im Offenland 

durch Überbauung  

– Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten, soweit im Umfeld keine Ausweichmöglich-

keiten bestehen: Vögel und Fledermäuse könnten – auch wenn keine dauerhaften 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen – erheblich betroffen sein, wenn 

ihre Lebensräume beeinträchtigt werden und es keine ähnlich strukturierten Aus-

weichmöglichkeiten im Umfeld gibt. 

– Tötung oder Verletzung von Vögeln durch Kollision mit dem geplanten Gebäude 

– Verlust von Biotopverbundstrukturen oder Leitlinien durch Überbauung.      
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Sonstige anlagebedingte Beeinträchtigungen durch die Gebäudekörper (Kulissenwir-

kung etc.) sind bei dem vorkommenden, an Siedlungen angepassten Artenspektrum 

nicht zu befürchten.  

 

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Durch die geplante Nutzung des Geländes als Schule könnte es zu Störungen benach-

barter Lebensräume saP-relevanter Arten durch Lärmemissionen, Beunruhigungen oder 

sonstige Wirkfaktoren (Staub, Erschütterungen etc.) kommen. Dabei ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass das Gelände bereits jetzt schulisch genutzt wird. 

 

Durch die Beleuchtung des Geländes, insbesondere eine evtl. Flutlichtanlage  am Sport-

platz, kann es zu Beeinträchtigungen für Vögel. Fledermäuse oder Insekten kommen. 

Fledermäuse sind insbesondere  an/in ihren Quartieren lichtempfindlich und können 

durch eine Beleuchtung am Ausflug gehindert werden. Auch bei Transferflügen und auf 

der Jagd können – in Abhängigkeit von den vorkommenden Arten – Beeinträchtigungen 

auftreten (vgl. SCHROER et al. 2020).  
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Um Gefährdungen der nachgewiesenen, nach den hier einschlägigen Regelungen ge-

schützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern, sind die nachfolgend 

aufgeführten Maßnahmen notwendig. Die Beurteilung in der vorliegenden Unterlage 

geht von der Voraussetzung aus, dass entsprechende Regelung in den Bebauungsplan 

übernommen werden. 

 

Maßnahme 1 V: Bauzeitliche Beschränkungen 

– Die Baufeldfreimachung inkl. der Baumfällungen und Gehölzrodungen wird außer-

halb der Vogelbrutzeiten durchgeführt (nur von Oktober bis Februar). 

 

Maßnahme 2 V: Erhalt der Höhlenbäume 

– Alle Bäume mit gut oder bedingt für Vögel oder Fledermäuse geeigneten Höhlen (lt. 

PAN (2023), vgl. Abb. 7) sind zu erhalten. Im derzeitigen Konzept für die Außen-

anlagen (MGK 2022) ist dies berücksichtigt.  

 

Maßnahme 3 V: Schutz an das Baufeld angrenzenden Baum-, Gebüsch- 

und Saumbestände 

– Im Rahmen der Vorbereitung der Bauarbeiten werden an das Baufeld angrenzende 

Bäume, Gebüsche und Saumbereiche bei Bedarf entsprechend DIN 18920 ge-

schützt (z. B. durch einen ortsfesten Bauzaun). 

– Soweit im Kronenbereich von zu erhaltenen Bäumen (+ 1,5 m) Abgrabungen statt-

finden, wird im Vorfeld geprüft, ob die Bäume hierdurch gefährdet sind. Gegebe-

nenfalls werden Maßnahmen zum Schutz der Bäume durchgeführt (z.B. Anlage 

Wurzelvorhang, Kronenrückschnitt). 

 

Maßnahme 4 V: Vogelfreundliche Gestaltung der Gebäudefassaden  

– Größere Glasflächen (> 2 m
2
) an den Gebäuden werden durch Anbringen von 

geeigneten Mustern (vgl. SCHMID et al. 2012) gegen Vogelschlag gesichert.  
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Maßnahme 5 V: Insekten- und Fledermausfreundliche Beleuchtung des 

Geländes (vgl. STMUV 2020) 

– Verwendung von Leuchtmitteln ohne UV-Strahlung (LED-Leuchten, Amber-LEDs oder 

Natriumdampflampen) mit Wellenlängen über 540 nm (kein Blau- und UV-Bereich) 

und mit einer korrelierenden Farbtemperatur bis maximal 2700 Kelvin 

– möglichst wenig insektenschädliche Konstruktionsweise der Lampen (z. B. mittels 

Ausrichtung, Abschirmung, Reflektoren, Barrieren gegen eindringende Insekten) 

– streulichtarme Beleuchtung; Lichtabstrahlung nur nach unten, ausschließlich Beleuch-

tung der erforderlichen Flächen 

– Reduktion der Leuchtdauer auf Zeiten, in denen tatsächlich Licht benötigt wird (Nut-

zung von Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern). 

– bei einer evtl. Flutlichtanlage Orientierung an den Anforderungen der Beleuchtungs-

klasse III nach der DIN 12193, Begrenzung der Beleuchtungsstärke entsprechend 

der geplanten Nutzung (75 – 100 Lux), nur warmweiße Lichtfarben, Abstrahlung 

nur nach unten auf die Nutz-/Sportfläche, geringst mögliche Höhe der Flutlichtmas-

ten (vgl. VERWALTUNGEN UNESCO-BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN) 

– keine direkte Beleuchtung der (Ersatz-)Quartiere von Fledermäusen oder Vögeln. 

 

Maßnahme 6 V: Kontrolle der Gebäude auf Fledermausbesatz vor dem 

Abriss 

– nochmalige Kontrolle der aktuell nicht besetzten, für Fledermäuse aber potenziell 

geeigneten Gebäudestrukturen vor dem Abriss durch eine ökologische Baubeglei-

tung (durch Untersuchungen per Endoskop oder durch Ein-/Ausflugbeobachtungen)  

– Bei Besatz: Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor Tötung oder Ver-

letzung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde. 

 

Maßnahme 7 V: Integration von Fledermausquartieren in die Fassade 

der neuen Gebäude  

– Integrieren von mind. 10 Quartierstrukturen für Gebäudefledermäuse (z.B. Weiß-

randfledermaus) in die Fassade der neuen Schulgebäude (Fassadenröhren, Wand-

systeme, vorgehängte Kästen)  

 

Es wird außerdem empfohlen, freiwillig Nistmöglichkeiten für gebäudebrütende Vogel-

arten in die Fassaden der neuen Schulgebäude zu integrieren.  
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3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen öko-

logischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maß-

nahmen) sind Maßnahmen, die durchgeführt werden, bevor der Eingriff stattfindet. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass durchgehend (also ohne zeitliche Lücke zwi-

schen Eingriff und Wirksamkeit des Ausgleichs) ein ausreichendes Angebot an Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten oder anderen artenschutzrechtlich relevanten Strukturen 

vorhanden ist.  

 

Maßnahme 8 CEF: Aufhängen von Fledermauskästen  

– Aufhängen von 15 Fledermauskästen und 3 Vogelnistkästen als Ausgleich für den 

Verlust von zwei Höhlenbäumen mit potenzieller Eignung 

– Aufhängen der Kästen mind. 1 Jahr vor Fällung der Höhlenbäume 

– Aufhängen der Kästen an Bäumen auf dem Schulgelände, die dauerhaft erhalten 

bleiben 

– Eine Reduzierung der Fledermauskästen auf 6 Stück wäre durch die zusätzliche 

Entwicklung von 6 Biotopbäumen auf dem Gelände möglich. Diese müssten ohne 

Nutzung/Pflege bis zum Zerfallsstadium stehen bleiben. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten   

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV 

der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Grundsätzlich haben die meisten der im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten 

Pflanzenarten nur vereinzelte Vorkommen in Bayern, die weit abseits des Vorhabens-

gebiets liegen. Im Stadtgebiet von München sind nach Auswertung der LfU-Datenbank 

nur folgende saP-relevante Pflanzenarten nachgewiesen (vgl. LFU 2020):  

– Finger-Küchenschelle (Pulsatilla patens) 

– Kriechender Sellerie (Apium = Helosciadium repens)  

– Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris). 

Die Vorkommen der Finger-Küchenschelle in München sind nicht autochthon. Die Art ist 

damit in München nicht saP-relevant. Sie kommt im Bebauungsplangebiet auch sicher 

nicht vor.   

Sumpf-Siegwurz und Kriechender Sellerie wachsen in Feuchtlebensräumen. Im Bebau-

ungsplangebiet gibt es keine geeigneten Wuchsorte für die beiden Arten.  

Vorkommen von europarechtlich geschützten Pflanzenarten sind im Bebauungsplange-

biet somit auszuschließen und Beeinträchtigungen nicht zu befürchten. 

 

 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nrn. 1 

bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beein-

trächtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder 

Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende 

Verbote:  

 

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang erfüllt wird (§44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 
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Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung 

ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

– wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Ver-

letzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Be-

einträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnah-

men nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

– wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maß-

nahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungs-

formen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologi-

schen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

richtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 

Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Nahrungshabitate fallen grundsätzlich nicht unter das Schädigungs- und Störungsver-

bot. Soweit es sich jedoch um unverzichtbare Teilhabitate handelt (z. B. regelmäßig 

frequentierte, obligate Nahrungs- bzw. Jagdhabitate in unmittelbarer Nähe von Repro-

duktionsstätten) und ein Ausweichen nicht möglich ist, können die Verbotstatbestände 

des § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sein. Nahrungs- und 

Jagdhabitate, die hingegen nur unregelmäßig oder fakultativ genutzt werden und daher 

nicht von existenzieller Bedeutung für die Art bzw. die Individuen sind, fallen nicht unter 

die Schutzvorschriften. 

 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben 

die Schutzvorschriften des § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungs- 

und Verletzungsverbot, Schädigungsverbot, Störungsverbot) betroffen sind. 

 

 

4.1.2.1 Fledermäuse  

Im Jahr 2022 wurden Transektkartierungen (Dämmerungsbegehungen) sowie Ein- und 

Ausflugsbeobachtungen zur Erfassung der Fledermäuse im Bebauungsplangebiet durch-

geführt (PAN GMBH 2023). 
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4.1.2.2 Sonstige Säugetiere 

Von den sonstigen saP-relevanten Säugetieren ist keines in der Nähe nachgewiesen 

(1,5 km Radius). Laut der LfU-Datenbank sind in München nur der Biber, der Fischotter 

und die Haselmaus relevant. Das Vorhabensgebiet ist nicht als Lebensraum des Bibers 

oder des Fischotters geeignet. Der Tümpel auf dem Schulgelände ist sicher kein Lebens-

raum der beiden Arten. 

 

Die Haselmaus ist in München nach der Münchner Abschichtungsliste aktuell nicht nach-

gewiesen. In strukturell geeigneten Wäldern mit ausgeprägter Strauchschicht kann ein 

Vorkommen in München jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die vorhandenen Ge-

hölzstrukturen auf dem Schulgelände sind für die Haselmaus jedoch zu klein und isoliert 

(ohne Anschluss an größere Waldbestände über 20 ha). Ein Vorkommen und somit 

eine Beeinträchtigung durch die Baumaßnahmen sind damit nicht zu erwarten. 

 

4.1.2.3 Reptilien 

Die saP-relevanten und in München nachgewiesenen Reptilienarten, Zauneidechse und 

Schlingnatter, kommen mit Sicherheit nicht im Vorhabensgebiet vor, da ihre Lebens-

raumansprüche (Mosaik aus Versteckmöglichkeiten und Sonnenplätzen) hier nicht erfüllt 

sind und die anthropogene Störung durch den Schulbetrieb zu hoch ist. Die Mauerei-

dechse ist in München nicht autochthon und damit nicht saP-relevant. Beeinträchtigun-

gen der Artgruppe sind deshalb nicht anzunehmen.   

 

Eine Einwanderung der Zauneidechse auf die Baustelle ist nicht zu erwarten, da auch 

im direkten Umfeld keine Zauneidechsen-Vorkommen bekannt sind. Schutzmaßnahmen 

(z.B. Aufstellung von Reptilien-Schutzzäunen) werden nicht für notwendig erachtet.  

 

4.1.2.4 Amphibien 

Im Vorhabensgebiet ist ein kleiner, eutropher Tümpel mit Uferröhricht vorhanden, der 

an der Westgrenze angelegt wurde (Abb. 4). Er hat sich naturnah entwickelt. Eine 

Nutzung des Tümpels durch saP-relevante und im Stadtgebiet nachgewiesene Amphi-

bien-Arten ist jedoch nicht anzunehmen, da  

– der Kammmolch pflanzenfreie Schwimmzonen benötigt, welche nicht vorhanden 

sind, 

– die Gelbbauchunke und Wechselkröte ausschließlich offene und besonnte Kleinge-

wässer besiedeln, 

– der Kleine Wasserfrosch vorwiegend nährstoffarme Gewässer besiedelt, 

– es sich bei dem Springfrosch um eine waldbewohnende Art handelt, 

– eine Einwanderung des Laubfroschs durch die isolierte Lage (dichte Bebauung und 

das ausgeprägte Straßennetz) ausgeschlossen werden kann.  
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Beeinträchtigungen der Artgruppe sind deshalb nicht anzunehmen.   

 

Die nächsten ASK-Nachweise von Amphibien liegen in über 1 km Entfernung. Dabei 

handelt es sich um vier Individuen des nicht saP-relevanten Teichfrosch im nördlich ge-

legenen Ostpark. Eine Einwanderung von saP-relevanten Amphibienarten auf die Bau-

stelle kann damit ausgeschlossen werden.  

 

4.1.2.5  Käfer 

Im Stadtgebiet München ist nur der Eremit (Osmoderma eremita) als saP-relevante Kä-

ferart nachgewiesen. Vorkommen sonstiger Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtli-

nie sind im Vorhabensgebiet von vornherein auszuschließen. 

Der Eremit besiedelt meist einzelnstehende anbrüchige Höhlenbäume, aber auch 

Bäume in Wäldern mit genügend Besonnung. Entscheidend für eine erfolgreiche Ent-

wicklung ist eine ausreichend große und feuchte Baumhöhle mit mehreren Litern Mulm 

(LFU 2022).  

Bei der Begehung im Juli 2022 wurden jedoch an den zu fällenden Bäumen keine 

Höhlen mit Mulm festgestellt. Es kann daher eine Betroffenheit des Eremits aufgrund des 

fehlenden Lebensraums ausgeschlossen werden.  

Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Käferarten sind damit nicht zu befürchten. 

 

4.1.2.6 Libellen 

Der bereits erwähnte Tümpel im Vorhabensgebiet bietet potenziell Lebensraum für Li-

bellen. Eine Nutzung durch die saP-relevante und im Stadtgebiet München vorkom-

mende Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) kann jedoch ausgeschlossen wer-

den, da diese Art ausschließlich Fließgewässer besiedelt.  

 

4.1.2.7 Schmetterlinge 

Die saP-relevanten und in München vorkommenden Schmetterlingsarten Dunkler Wie-

senkopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) und Nachtkerzenschwärmer (Proserpi-

nus proserpina) kommen mit Sicherheit nicht im Vorhabensgebiet vor, da ihre Lebens-

raumansprüche (extensive, artenreiche Säume oder Hochstaudenfluren feuchter bis tro-

cken-warmer Standorte) hier nicht erfüllt sind.  

 

4.1.2.8 Sonstige artenschutzrechtlich relevante Arten und Artengrup-

pen  

Vorkommen sonstiger saP-relevanter Tierarten (aus den Artengruppen Fische und 

Weichtiere) sind im Plangebiet von vornherein auszuschließen, da die Lebensrauman-

sprüche der entsprechenden Arten nicht erfüllt sind und auch keine Vorkommen in Mün-

chen bekannt sind.  
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Abb. 10: Planungsrelevante Brutvögel 

roter Punkt = Brutnachweis (Status C) oranger Punkt = Brutverdacht (Status B) 

grüner Punkt = möglicherweise brütend (Status A) 

weißer Punkt = Nachweis von nicht saP-relevanten Allerweltsarten  

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 

 

 















München, BPlan Nr. 2158 „Theodor-Heuss-Platz 6“  

Artenschutz Fazit 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 35 

5 Gutachterliches Fazit 

Im Rahmen der Schulbauoffensive 2013-2030 (SBO) sollen auf dem Schulgelände am 

Theodor-Heuss-Platz die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Abriss der vor-

handenen Gebäude und einen Schulneubau inkl. Sportflächen geschaffen werden. 

Hierzu wird der Bebauungsplan Nr. 2158 „Theodor-Heuss-Platz 6“ aufgestellt. Im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens ist zu prüfen, ob das Vorhaben zu Beeinträchtigun-

gen europarechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten führen kann.  

 

Aufgrund der Ausstattung des Gebiets wurden 2022 von PAN Vegetations-, Baumhöh-

len-, Fledermaus- und Vogelkartierungen durchgeführt. Das Vorkommen weiterer arten-

schutzrechtlich relevanter Artengruppen (Libellen, Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge 

und sonstige Säugetiere) war von vorneherein nicht zu erwarten. 

 

Im Bebauungsplangebiet wurden 14 Höhlenbäume festgestellt, die ein unterschiedlich 

gutes Potenzial als Lebensraum für Vögel und Fledermäuse haben. Zwei der Bäume 

(Nr. 18, Nr. 122 und Nr. 180) müssen im Zuge des Schulneubaus weichen. Nähere 

Untersuchungen ergaben, dass die Höhlen an diesen Bäumen nicht tiefergehend sind 

und deshalb aktuell für Höhlenbrüter und Baumfledermäuse keine Eignung aufweisen. 

Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen sind bei der Fällung dieser Bäume 

deshalb nicht zu befürchten. Um das Angebot an Habitatstrukturen langfristig zu si-

chern, sind 15 Fledermaus- und 3 Vogelnistkästen an den erhalten bleibenden Bäumen 

auf dem Schulgelände aufzuhängen. 

 

Bei den Kartierungen wurden relativ wenige Überflüge von Fledermäuse und insbeson-

dere keine Ein- oder Ausflüge in potenzielle Quartiere an Bäumen oder Gebäuden 

festgestellt.  

Trotzdem sind alle Höhlenbäume, die für Fledermäuse geeignet sind (Nr. 28, 30, 89 

und 213) – wie im aktuellen Konzept vorgesehen - zu erhalten. Soweit angrenzend 

Bauarbeiten stattfinden, sind die Gehölze vor Beeinträchtigungen zu schützen.  

Die Gebäude weisen nur wenige für Fledermäuse geeignete Strukturen (Spalten, Dach-

überständen, Jalousienkästen etc.) auf. Sicherheitshalber sollten diese aber unmittelbar 

vor dem Abriss der Gebäude noch einmal kontrolliert werden. Außerdem sind Quar-

tierstrukturen in die Fassaden der neuen Schulgebäude zu integrieren, um langfristig 

das Angebot für Gebäudefledermäuse zu erhalten.  

Die Beleuchtung des Schulgeländes sind so zu planen, dass die Beeinträchtigungen für 

Insekten und Fledermäuse möglichst gering sind.   

 

Bei den Vogelkartierungen wurden insgesamt 17 Arten im Gebiet festgestellt. Insgesamt 

brüten 13 Arten wahrscheinlich im Gebiet bzw. in unmittelbarer Umgebung, darunter 
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die saP-relevanten Arten Sperber, Kleiber und Ringeltaube. Um Beeinträchtigungen die-

ser Vorkommen auszuschließen, sind folgende Maßnahmen notwendig:  

– Erhalt der für Vögel geeigneten Höhlenbäume (insbesondere Baum Nr. 89, in dem 

2022 ein Kleiber gebrütet hat) 

– Gehölzrodung und Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeiten 

– Schutz von an das Baufeld angrenzenden Baum-, Gebüschbeständen und Säumen 

– vogelfreundliche Gestaltung der neuen Gebäudefassaden. 

 

Außerdem wird empfohlen, für gebäudebrütende Vogelarten Habitatstrukturen in die 

Fassaden der neuen Gebäude zu integrieren.  

 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind im Rahmen des Vorhabens keine Ver-

stöße gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 

erwarten. Dem Bebauungsplan stehen also keine unüberwindlichen artenschutzrechtli-

chen Bedenken entgegen. Eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für das 

Bauvorhaben ist nicht notwendig.   
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7 Anhang 

Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Um-

welt geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download ver-

fügbaren Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell vorkommenden 

– Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

– nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne Gefangenschafts-

flüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

 

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie 

Gastvögel sind in den Listen nicht enthalten. Ebenso sind in den o.a. Artenlisten des LfU 

diejenigen Vogelarten nicht enthalten, die aufgrund ihrer euryöken Lebensweise und 

mangels aktueller Gefährdung einer vereinfachten Betrachtung unterzogen werden kön-

nen. Bei diesen weit verbreiteten, sog. „Allerweltsvogelarten“ kann regelmäßig davon 

ausgegangen werden, dass durch Vorhaben keine Verschlechterung ihres Erhaltungs-

zustandes erfolgt.  

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrecht-

lich zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

  

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Schritt 1: Relevanzprüfung  

V:  Wirkraum des Vorhabens liegt 

x = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern oder keine 

Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k. A.) 

0 = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 

 

L:  Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens  

x = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt oder 

keine Angaben möglich (k. A.) 

0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht 

erfüllt 

 

E:  Wirkungsempfindlichkeit der Art  

x = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst wer-

den können 

0 = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegan-

gen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

(i.d.R. weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als 

nicht-relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausge-

schlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung 

mit Schritt 2 fortzusetzen. 
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Weitere Abkürzungen 

RL D/RL B  Rote Liste Deutschland /Rote Liste Bayern  

   

RLB: Rote Liste Bayern:  

 für Säugetiere (RUDOLPH et al. 2017), Libellen (WINTERHOLLER et al. 2017), Brutvögel 

(RUDOLPH et al. 2016), Tagfalter (VOITH et al. 2016), Kriechtiere, Lurche, Fische, Kä-

fer, Nachtfalter, Schnecken und Muscheln (LFU 2003a): für Gefäßpflanzen (LFU 

2003b):  

 

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere): 

 für Brutvögel (GRÜNEBERG et al. 2015), Wirbeltiere (HAUPT et al. 2009), wirbellose 

Tiere (BINOT-HAFKE et al. 2011, GRUTTKE et al. 2016), Gefäßpflanzen (LUDWIG & SCHNITT-

LER 1996) 

 

0 ausgestorben oder verschollen  

1 vom Aussterben bedroht  

2 stark gefährdet  

3 gefährdet  

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt  

R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion  

V Arten der Vorwarnliste  

D Daten defizitär 

 

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 




